
Seite: 1/2

► Nr.  VO/2017/05532
öffentlich

Lübeck, 22.11.2017

Anfrage 

Bearbeitung: Dana Gladasch (E-Mail: dana.gladasch@luebeck.de Telefon: 122 - 1217)

Anfrage des beratenden Ausschussmitgliedes (KEV) Christian Wei-
se zum Ganztag
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

07.12.2017 Jugendhilfeausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anfrage:
Ich bitte um Beantwortung folgender Fragen:

1. Wie definiert die Verwaltung die im Konzept „Ganztag in Schule“ unter Punkt 
3.1. genannten „päd. Fachkräfte / qualifiziertes Personal“ (siehe Anlage 1, S. 
7)?

2. Handelt es sich hierbei stets um Fachkräfte im Sinne des § 2 Abs. 1, Nr. 1 Ki-
TaVO? (vgl. Landeserlass „Qualifikation von pädagogischen Fachkräften – 
Anlage 2)?

3. Zu welchem Zweck bietet die zu 50 % der Hansestadt Lübeck gehörende BQL 
GmbH die Zertifizierung / Weiterbildungsmaßnahme „Fachkraft für Schulkin-
derbetreuung“ (siehe Anlage 3) an?

Begründung:
Das Konzept „Ganztag an Schule“ befindet sich derzeitig im Aufbau und wird an eini-
gen Grundschulen modellhaft erprobt. Ziel des Konzeptes ist die Gewährleistung 
„einheitlicher Qualitätsstandards und Rahmenbedingungen für alle Lübecker Schul-
standorte“.
Vorausgegangen war jahrelange Kritik an uneinheitlichen Standards bei der Qualifi-
zierung des Personals und der Personalschlüssel und ein signifikanter Qualitätsabfall 
im Vergleich mit den dem KiTaG unterliegenden Horten. Der im Konzept vorgegebe-
ne Personalschlüssel nähert sich daher dem Hortstandard bis zu einem gewissen 
Maß an. Die Qualifizierung des Personals wird dagegen nicht präzisiert, da die Be-
zeichnung „Fachkraft“ außerhalb des Geltungsbereiches der KiTaVO nicht geschützt 
ist. Die genannte Qualifizierungsmaßnahme entspricht bei Zugangsvoraussetzungen 
(Hauptschulabschluss) und Umfang (120 x 45 Minuten) jedoch nicht einmal der Qua-
lifikation für „weitere Kräfte“ (im Sinne des § 2 Abs. 1, Nr. 2 KiTaVO). Eine dem 
Fachpersonal in Horten adäquate Qualifikation insbesondere für die Leitung einer 
Gruppe liegt somit nicht vor. Dies jedoch suggeriert die von der BQL ausgegebene 
Broschüre.
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Anlagen :
1. Vorlage 01997 Ganztag an Schule
2. Erlass Qualifizierung Fachkräfte in Kitas
3. Broschüre BQL
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► Nr.  VO/2014/01997
öffentlich

Lübeck, 30.09.2014
Bericht 

Verantwortliche Bereiche:
4.401 - Schule und Sport

Bearbeitung: Sonja Rieper (E-Mail: sonja.rieper@luebeck.de Telefon: 122-4014)

Förderung der Lübecker Schulkindbetreuung – Ganztag an Schule
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

08.10.2014 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
06.11.2014 Jugendhilfeausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme
20.11.2014 Schul- und Sportausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme
25.11.2014 Hauptausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme
27.11.2014 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anlass:
Der vorliegende Bericht zeigt die Entwicklungen im Bereich der Schulkindbetreuung in 
Lübeck auf und schlägt eine Neustrukturierung des Ganztagsbereichs vor. 

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Erstellung des Berichts durch die 
Arbeitsgruppe Ganztag an Schule (Kita- und 
Jugendhilfeplanung, Fachbereichsdienst 4, 
Schule und Sport).
Bereich Haushalt und Steuerung: Änderung 
eingearbeitet.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen X Ja (Evaluation)
gem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein
Begründung:

Die Maßnahme ist: neu
X freiwillig

vorgeschrieben durch:  

Finanzielle Auswirkungen: X Nein
Ja (Anlage 1)

Bericht:

1. Einleitung 

Die Nachfrage nach Ganztagsbetreuung an Schulen ist in den letzten Jahren stetig 
gestiegen. Nach Jahren des intensiven Ausbaus wird nun mehr und mehr die Qualitätsfrage 
diskutiert. Dies ist auch Thema im aktuell vorgelegten nationalen Bericht „Bildung in 
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Deutschland 2014“. In der Stellungnahme der Bundesregierung wird festgestellt: „Die 
steigende Bildungsbeteiligung, der Ausbau der Ganztagsschulen und verbesserte 
Förderangebote an den Schulen machen zusätzliches und gezielt qualifiziertes 
pädagogisches Personal erforderlich. Insbesondere bei den Ganztagsschulen muss es 
neben dem Ausbau des Angebots nun um mehr Qualität gehen.“ 

Auch der Lübecker Bildungsbericht befasst sich mit diesem Thema. Er kommt zu folgendem 
Urteil: „Der relativ rasante Umbau des Lübecker Schulsystems zu integrativen und zu 
Ganztagsschulen bedarf dringend einer pädagogischen Qualitätsentwicklung und -kontrolle. 
Inklusion und Ganztag können nur mit qualifiziertem pädagogischen Personal realisiert 
werden, um Kinder und Jugendliche professionell zu begleiten. Auf Grundlage der 
Erfahrungen des Ganztagsprojekts „Schule als Lebens- und Lernort“ muss für die Lübecker 
Schulen ein flächendeckendes Ganztagskonzept entwickelt werden. Dies bedarf einer engen 
Kooperation von Land und Kommune sowie zusätzlicher Ressourcen.“

Tatsächlich hat sich das Feld um Schulkindbetreuung und Offene Ganztagsschulen in den 
letzten Jahren stark verändert. Stichworte sind hier z.B. der erhöhte Stellenwert von 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder die gezielte Wahrnehmung der 
Nachmittagsangebote zur Verbesserung der schulischen Lernbedingungen sowie der 
Integrationsförderung.

Der vorliegende Bericht zeigt die Entwicklungen im Bereich der Schulkindbetreuung in 
Lübeck auf und schlägt eine Neustrukturierung des Ganztagsbereichs vor. Dazu gehört 
auch, dass die 10 Jahre alte Förderrichtlinie der Hansestadt Lübeck über die Bezuschussung 
von Betreuungsangeboten an Verlässlichen Grundschulen zugunsten eines neuen 
Zuschussmodells überarbeitet wird.

1.1 Entwicklungen in der Schulkindbetreuung von 2004 bis heute 

Grundelemente der Ganztagsbetreuung für Schulkinder in der Hansestadt Lübeck sind die 
verlässliche Betreuung in den Horten der Kindertageseinrichtungen und in Betreuten 
Grundschulen. Seit Gründung der ersten Betreuten Grundschulen durch Elterninitiativen 
Mitte der Neunziger Jahre hat die Bedeutung der Schulkindbetreuung am Nachmittag an den 
Schulen kontinuierlich zugenommen. An immer mehr Grundschulstandorten wurden Betreute 
Grundschulen vorwiegend in Elternträgerschaft aufgebaut. Die Hansestadt Lübeck 
unterstützte den Ausbau der Betreuten Grundschulen, um Kindern ein Angebot für die 
verlässliche Halbtagsbetreuung im Schulbereich zu bieten. Mit zunehmender 
Inanspruchnahme gingen die Träger der Betreuten Grundschulen auf die Wünsche der 
Eltern nach verlässlichen Betreuungszeiten bis in den Nachmittag hinein und auch in den 
Ferien ein.

Die Zahl der Betreuten Grundschulen nahm immer mehr zu, allerdings entwickelte sich 
mancherorts eine soziale Schieflage und eine Unterversorgung (z.B. in Buntekuh), da dort 
Eltern nicht in der Lage waren, die Beiträge zu finanzieren (Ermäßigungsmöglichkeiten nach 
dem SGB VIII gab es nur bei Hortbetreuung, da dies anerkannte Einrichtungen der 
Jugendhilfe sind). Dass gerade in diesen Stadtteilen solche Angebote fehlten, führte zur 
grundsätzlichen Überlegung, bereits vorhandene Betreuungsangebote (Betreute 
Grundschulen und Horte, Angebote der offenen Ganztagsschule, Jugendarbeit und 
erzieherischen Hilfen) für Schulkinder direkt an Grundschulstandorten zu bündeln. Daraus 
entstand das Modell „Schule als Lebens - und Lernort“, das Land und Stadt 2007 
gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Erster Standort war die Grundschule Eichholz. 
Dort wurden alle Ressourcen von Schulkindbetreuung zusammen gebunden mit dem Ziel, 
ein an den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler und ihrem Umfeld durchlässiges, 
aufeinander abgestimmtes pädagogisches Angebot an der Schule bereitzuhalten. Die 
Elternbeiträge wurden bewusst niedrig gestaltet, um keine zusätzlichen Barrieren 
aufzubauen. Ergebnis war, dass bereits seit Beginn dieses Betreuungsangebotes ca. 2/3 der 
Schulkinder auch am Nachmittag in der Schule betreut und gefördert wurden.
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Der messbare Erfolg führte zum Ausbau dieses Angebots, so dass es mittlerweile 8 „Schule 
als Lebens - und Lernort“ – Standorte gibt. Da allein die Bündelung der finanziellen 
Ressourcen an einzelnen Standorten, an denen die Nachfrage besonders hoch war, nicht 
ausreichte, werden seit dem Schuljahr 2011/12 Mittel aus dem Lübecker Bildungsfonds durch 
den Stiftungsverbund direkt in die Finanzierung geleitet.

Wie positiv sich dieses Angebot daraufhin in bisher unterversorgten Bereichen entwickelt hat 
zeigt die nachfolgende Tabelle:

Entwicklung der Teilnahmequote am Ganztagsangebot 

Anzahl in % *) Anzahl in % *)

03 - Moisling Heinrich - Mann - Schule 0 0,0 55 40,4
03 - Moisling Mühlenweg - Schule 27 14,6 50 31,4
04 - Buntekuh Baltic - Schule 0 0,0 90 40,4
04 - Buntekuh Schule am Koggenweg 0 0,0 135 73,3
06 - St.Lorenz Nord Julius - Leber - Schule 18 9,5 95 77,9
07 - St. Gertrud Schule Eichholz 26 16,8 135 79,4
07 - St. Gertrud Albert - Schweitzer - Schule 30 14,6 90 54,2
09 - Kücknitz Schule Roter Hahn 25 10,1 55 38,7

*) Die Teilnahmequote stellt den Anteil der Kinder einer Grundschule dar, die ganztags betreut wurden.

Stadtteil Schulstandort
Betreute Schulkinder 

2006/2007
Betreute Schulkinder 

2012/2013

Der Ausbau von Schule als Lebens - und Lernort musste mit 8 Standorten beendet werden, 
da die einfließenden Ressourcen, u.a. von Jugendarbeit und Familienhilfen, ausgeschöpft 
sind. Ziel ist nun, die bestehenden Betreuten Grundschulen organisatorisch und fachlich in 
einem stadtweit einheitlichem Förderkonzept weiterzuentwickeln, das auch fachliche 
Standards festlegt.

1.2 Entwicklungen bei den Hortplätzen in Kitas

Die Nachfrage nach Hortplätzen für Schulkinder in Kindertageseinrichtungen nahm parallel 
zu der Entwicklung der Betreuten Grundschulen ab. Der Anteil des Hortangebotes in Kitas 
ging von rd. 12% im Kitajahr 1999/00 auf 5% im Kitajahr 2013/14 zurück. Seit Ausbau des 
Betreuungsangebotes für Kinder unter drei Jahren wurden in den Kitas die frei werdenden 
Räume der Horte für die Krippenkinder genutzt. Mit Stand vom 31.12.2013 werden noch 333 
Kinder in Hortgruppen der Kindertageseinrichtungen betreut.
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Die Verlagerung der Schulkindbetreuung von den Kindertageseinrichtungen in die Schulen 
wird von Eltern und Fachkräften kritisch begleitet. Eine professionelle Qualität durch 
ausgebildete Fachkräfte und einen bedarfsgerechten Betreuungsschlüssel, wie es für die 
Horte in Kitas durch das Kindertagesstättengesetz vorgegeben ist, konnte noch nicht an 
allen Schulstandorten am Nachmittag sichergestellt werden. In der Diskussion wird die 
Notwendigkeit nach einem angemessenen Raumangebot an Schulen, das sowohl den Ruhe- 
als auch den Aktivitätsbedürfnissen der Kinder gerecht wird und die Förderung am 
Nachmittag ermöglicht, angemahnt. Auch Kinder mit zusätzlichem Unterstützungsbedarf 
profitieren von einer qualitativen Ganztagsbetreuung an der Schule. 

Die hier beschriebene Entwicklung zeigt sich auch in anderen Städten und Gemeinden in 
Schleswig-Holstein. Daher wurde von Lübecker Seite die Diskussion mit den Fachreferaten 
in den Landesministerien angeregt. Eine Arbeitsgruppe mit VertreterInnen der Städte und 
Gemeinden beschäftigt sich inzwischen mit dem Thema. In einem ersten Schritt hat das 
Land angekündigt, dass ab dem Schuljahr 2015/16 die Landesförderung für Horte in Kitas 
zugunsten von verlässlichen Betreuungsangeboten an Schulen umgesteuert werden können. 
Die Arbeitsgruppe wird fortgeführt.

Mit dem vorliegenden Konzept wird ein Weg für Lübeck vorgeschlagen, der die 
Qualitätsentwicklung der Schulkindbetreuung und Förderung an den Schulen unterstützt und 
mittelfristig die Umnutzung der Horte ermöglicht.

2. Aktueller Sachstand zu den schulischen Betreuungs- und Ganztagsangeboten

Bei der Betrachtung der schulischen Betreuungs- und Ganztagsangebote entsteht ein 
vielfältiges Bild. Abhängig vom jeweiligen Schulstandort kann das Angebot Betreute 
Grundschule, Offene Ganztagsschule oder auch Netzwerk - AGs heißen. Hintergrund für 
diese uneinheitliche Entwicklung sind u.a. die verschiedenen Förderprogramme aus der 
Vergangenheit. 

2.1 Verlässliche Betreuung an Grundschulen (Betreute Grundschulen) 
Im Schuljahr 2013/14 wurden 3.172 Schüler/innen an den Lübecker Grundschulen betreut. 
Es gab insgesamt 37 Einrichtungen (incl. der Außenstellen). 23 Einrichtungen wurden von 
freien Trägern der Jugendhilfe und 14 von Eltern- bzw. Schulvereinen betrieben.

31 Grundschulstandorte haben den Status der Offenen Ganztagsschule, die an den 
Grundschulen ein verlässliches Betreuungsangebot (ehemals Betreute Grundschulen) 
beinhalten und zusätzliche AG-Angebote vorhalten.
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Ein Großteil der Einrichtungen hat 4 – 4,5 Std. täglich, also bis ca. 16 Uhr geöffnet. Teilweise 
wird eine Frühbetreuung vor dem Unterricht gewährleistet – je nach Bedarf der Eltern. In der 
Regel wird eine Ferienbetreuung für ungefähr die Hälfte der Ferienzeiten angeboten. Eine 
einheitliche Gebührenregelung gibt es nicht. Insgesamt finden sich sehr unterschiedliche 
Rahmenbedingungen – je nach Schulstandort - vor. Dies wird mit Blick auf die soziale 
Entwicklung und auf einheitliche Lebens- und Lernbedingungen aller Kinder als 
problematisch eingeschätzt.

Durch die Hansestadt Lübeck wird eine Förderung für die verlässlichen Betreuungsangebote 
gewährt. Die Höhe der Förderung beträgt 100€ monatlich pro Gruppe (25 Kinder) und 15€ 
monatlich pro betreutem Kind.
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2.2 Offene Ganztagsschule
Neben verlässlichen Betreuungsangeboten an den Grundschulen werden Offene 
Ganztagsangebote nach der „Richtlinie des Landes Schleswig-Holstein Ganztag und 
Betreuung“ vorgehalten. In Lübeck gibt es insgesamt 42 Offene Ganztagsschulen. Nach der 
Richtlinie des Landes müssen diese Schulen an mindestens 3 Tagen in der Woche ein 
Angebot von mindestens sieben Zeitstunden incl. Unterricht vorhalten. Eine 
Mittagsversorgung muss gewährleistet sein. Die inhaltliche Gestaltung ist der Schule 
freigestellt, häufig gehören eine Hausaufgabenbetreuung sowie musisch-kreative oder 
sportliche Angebote dazu. Die Angebotspalette richtet sich nach den jeweiligen Konzepten 
der Schulen und auch den Kooperationspartnern vor Ort. Die Inanspruchnahme der offenen 
Ganztags- bzw. Betreuungsangebote erfolgt nach Bedarf. So nimmt die Teilnehmerzahl an 
den weiterführenden Schulen mit zunehmendem Alter ab.

Die offenen Ganztagsangebote finanzieren sich aus der Förderung des Landes Schleswig-
Holstein. Das Ministerium für Bildung und Wissenschaft finanziert das offene 
Ganztagsangebot mit bis zu 15 € pro Teilnehmerstunde an allgemeinbildenden Schulen, mit 
bis zu 35 € pro Teilnehmerstunde an Förderzentren mit den Schwerpunkten geistiger, sowie 
körperliche und motorische Entwicklung, an allen anderen Förderzentren mit bis zu 25 € im 
Schuljahr. Hinzu kommt eine Pauschale für Förderzentren je nach Schulgröße. Die 
Höchstförderung für alle Schulformen ist abhängig von der Schulgröße. Gefördert werden 
auch die Angebote einer pädagogischen Mittagsbetreuung für alle Lerngruppen der 
Jahrgangsstufen 5-9 im achtjährigen gymnasialen Bildungsgang. Sie beträgt für die 
Jahrgangsstufen 5 – 7 jeweils bis zu 15 € je Teilnehmer/in und Stunde im Schuljahr, in den 
Jahrgangsstufen 8-9 reduziert sich dieser Fördersatz auf 7,50€.

Der städtische Zuschuss beschränkt sich hier auf eine Sachkostenpauschale. Pro 
teilnehmenden Schüler/in am Ganztagsangebot im Schuljahr werden 5 € gezahlt.

2.3 Netzwerk-Angebote
In Ergänzung der Angebote des jeweiligen offenen Ganztag haben sich in Lübeck in den 
vergangenen Jahren weitere Netzwerke rund um Schule gebildet. Die Netzwerke bieten 
schulartübergreifende Lern- und Freizeitangebote bezogen auf den Stadtteil an. Dies erfolgt 
in Zusammenarbeit mit verschiedenen regionalen Partnern, z.B. Vereinen, 
Jugendfreizeiteinrichtungen oder auch ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen.

Die Basisfinanzierung der Netzwerk-Angebote wird durch den Stiftungsverbund im Lübecker 
Bildungsfonds zur Verfügung gestellt.

2.4 Veränderungsbedarf
Die beschriebene Vielfalt der bestehenden Betreuungs- und Ganztagsangebote verdeutlicht, 
dass an den Schulen der Hansestadt Lübeck inzwischen ein verbessertes Angebot von 
Betreuung, Förderung und Bildung entstanden ist. Parallel haben sich die Anforderungen an 
die Schulkindbetreuung und die offene Ganztagsschule stark gewandelt. Stand vor 10 
Jahren noch eher die Beaufsichtigung der Kinder im Vordergrund, sind heute fachliche 
Qualitätsstandards nachgefragt, die pädagogische Betreuung sowie Förderung individueller 
Fähigkeiten vereinen.

Die Qualitätsentwicklung im Ganztag beschreibt Ganztagsschule heute als einen Lern- und 
Lebensort, an dem junge Menschen eigene Interessen und Neigungen entdecken, Sozial- 
und Selbstkompetenzen entwickeln, ein gemeinschaftliches Miteinander kennenlernen und 
an sinnvolles Freizeitverhalten herangeführt werden. Ganztägig lernen bedeutet auch, die 
Schüler/innen ganzheitlich wahrzunehmen – mit ihren unterschiedlichen familiären, sozialen 
und kulturellen Hintergründen, individuellen Bedürfnissen, Fähigkeiten, Stärken und 
Schwächen. Die Kooperation zwischen den Lehrkräften und den pädagogischen 
Mitarbeiter/innen am Nachmittag ist dafür grundlegend für das Gelingen.
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Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, benötigt Schule entsprechende Ressourcen. 
Die Vernetzung mit außerschulischen Kooperationspartnern und ein transparentes, 
verlässliches Fördersystem sind entscheidende Gelingensfaktoren. Eine Neuordnung der 
verschiedenen Förderstrukturen ist notwendig, um gleiche Bedingungen für unterschiedliche 
Quartiere und Menschen zu gestalten und gute Betreuung vom Einkommen der Eltern 
unabhängig sicherzustellen.

3. Ganztag an Schule – ein einheitliches Fördersystem
Das wesentliche Ziel eines stadtweiten Modells "Ganztag an Schule" sind einheitliche 
Qualitätsstandards und Rahmenbedingungen für alle Lübecker Schulstandorte zu 
gewährleisten. In den Planungszielen wird differenziert zwischen der Primarstufe (Kl. 1-4) 
und der Sekundarstufe I (Kl. 5-10), da sich aufgrund der Altersstrukturen unterschiedliche 
Bedarfe an die ganztägige Schule ergeben.

3.1 Ganztag an Grundschule
Im Rahmen der Primarstufe soll eine bedarfsgerechte Betreuung incl. AG-Angeboten nach 
einem einheitlichen System sichergestellt werden. Folgende Qualitätsstandards werden 
zugrunde gelegt:

- Qualifikation des Personals: päd. Fachkräfte/ qualifiziertes Personal
- Gruppengröße, Personalschlüssel: rechnerisch 20:1, ergänzt um Kräfte aus dem 

offenen Ganztag,
- Öffnungszeiten: 12:00 – 16:00 Uhr,
- Ferienbetreuung: mindestens 6 Wochen jährlich

Für die Durchführung der schulischen Ganztagsangebote wird ein Träger der Jugendhilfe im 
Rahmen einer Kooperationsvereinbarung beauftragt. Grundlage dieser Vereinbarung ist ein 
gemeinsames pädagogisches Konzept, das Teil des Schulprogramms ist und regelmäßig 
fortentwickelt wird. Dazu gehört, dass sich der Unterricht und die schulischen 
Ganztagsangebote konzeptionell verzahnen und ein regelmäßiger fachlicher Austausch (z.B. 
in Form von Dienstbesprechungen) gewährleistet ist. Dafür sollen dem Träger des 
Ganztagsangebots Koordinierungsstunden zur Verfügung gestellt werden.

Die Konzeption wird gemeinsam durch die jeweilige Schule, d.h. Schulleitung, Kollegium und 
Elternschaft und dem Träger gestaltet. Eingegangen werden sollte darin z.B. auf 
unterschiedliche Betreuungskonzepte abhängig von der Klassenstufe, die Entwicklung 
geeigneter Maßnahmen zur individuellen Förderung oder auch gemeinsamer Projekte von 
Vor- und Nachmittag.
Weiter ist in der Konzeption die Kooperation mit außerschulischen Partnern, z.B. 
Kindertagesstätten, Jugendfreizeitzentren, Vereine etc. zu berücksichtigen.

Ganztag ist integraler Bestandteil von Schule. Alle Angebote werden unter dem Dach der 
Schule organisatorisch zusammengefasst. Die Gesamtverantwortung liegt in der Hand der 
Schulleitung. Die Kooperation mit dem Träger des Ganztagsangebots und dem Schulträger 
ist im Rahmen einer Vereinbarung geregelt. Darüber hinaus wird eine fachliche Begleitung 
durch den Schulträger sichergestellt. Dies beinhaltet u.a.  die Organisation von 
Fachgesprächen, Beratung zur Konzeptgestaltung oder auch die Vermittlung in 
Konfliktfällen. 

Erklärtes Ziel des Ganztagsangebotes an Grundschule ist es, dass möglichst viele Kinder 
von dem bedarfsgerechten Nachmittagsangebot profitieren können. Grundlage dafür 
schaffen die vorliegenden Standards. 
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Für Standorte mit besonderen Belastungen kann der Bedarf für die Einrichtung einer 
„Ganztagsgruppe plus“ mit einem höheren Betreuungsschlüssel (15:2) geprüft werden.

Verbunden mit einem einheitlichen System für die Qualitätsstandards ist die Einführung  
einheitlicher Elternbeiträge für die Betreuungsleistungen, die Regelungen zur Ermäßigung 
der Beiträge vorsieht (vgl. 4. Finanzielle Auswirkungen).

3.2 Ganztag in der SEK I
In der Ganztagsgestaltung der Sekundarstufe I geht es in der Hauptsache nicht mehr um 
verlässliche Betreuung, sondern vielmehr um eine Mischung aus vielfältigen Angeboten, die 
darauf abzielen, den Bildungsauftrag der Schule zu ergänzen, individuelle Fähigkeiten zu 
fördern bzw. soziale Kompetenzen zu stärken. Dies gilt für alle Schüler/innen, aber 
insbesondere diejenigen, die nicht über einen stützenden Hintergrund in ihrer Familie 
verfügen, sind auf einen gut aufgestellten Ganztagsbereich angewiesen.

Einer Förderung von SEK I - Angeboten im Ganztag liegt ein gemeinsames pädagogisches 
Konzept von Schule und einem Träger der Jugendhilfe zugrunde. Die Erarbeitung erfolgt in 
Abstimmung mit dem Bereich Jugendarbeit, der vor Ort zuständigen Schulsozialarbeit und 
dem Schulträger. Die kontinuierliche Beteiligung von Kindern und Jugendlichen soll sich 
auch im Rahmen des Ganztagskonzepts wiederfinden, um gesellschaftliche 
Mitverantwortung und soziales Engagement einüben zu können.

Das Konzept beinhaltet neben den pädagogischen Zielsetzungen, Vereinbarungen zur 
Ausgestaltung der Kooperationen, Teilnahme an Gremien im Sozialraum und Umsetzung der 
Verzahnung von Vor- und Nachmittag. Für externe Anbieter (Honorarkräfte), die einzelne, 
ergänzende AG´s durchführen, werden Qualitätskriterien festgelegt.

Anhand des Konzepts und eines Förderantrags wird für das Schuljahr ein Budget bewilligt, 
das zusätzlich zur Landesfinanzierung zur Verfügung steht und die erforderliche 
Komplementärfinanzierung abdeckt.

Die bisherige Finanzierung schulischer Netzwerke wird zugunsten einer Verstärkung des 
Ganztags am jeweiligen Schulstandort eingesetzt, Doppelstrukturen werden so abgebaut.
Eine sozialräumliche Vernetzung bleibt durch das jeweilige pädagogische Konzept zum 
Ganztag gegeben.

4. Finanzielle Auswirkungen

4.1 Ganztag an Grundschule
Unter den vorgenannten Rahmenbedingungen und der Maßgabe einer tarifgerechten 
Entlohnung der Fachkräfte ist je Gruppe ein Jahresbudget in Höhe von 33.400 Euro 
vorzusehen. Darin sind enthalten:

- Förderung der pädagogischen Betreuung der Kinder,
- Förderung für Sachkosten,
- Förderung der Kooperation zur Verzahnung der Vor- und Nachmittagsangebote.

Für eine Ganztagsgruppe plus ist ein Jahresbudget von 50.000 € vorgesehen. Bei 
gegenwärtig rund 3.500 betreuten Kindern und dem Bedarf an 20 Ganztagsgruppen plus 
ergibt sich ein jährliches Fördervolumen von rd. 6,93 Mio. €.

Der Elternbeitrag ist für eine Betreuung an fünf Wochentagen auf monatlich 120 € 
festgesetzt. Alternativ können die Eltern einen Betreuungsumfang von drei Wochentagen 
wählen, der Elternbeitrag beläuft sich dann auf 70 € monatlich. Weitere Flexibilisierungen 
sind anzustreben.
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Auf Antrag kann der Elternbeitrag ermäßigt werden, bei einer entsprechenden finanziellen 
Situation der Familie bis zur vollen Höhe. Für Geschwisterkinder ist ebenfalls eine 
Ermäßigung analog der Geschwisterermäßigung in Kindertageseinrichtungen vorgesehen.
Unter Berücksichtigung der Ermäßigungen ist von jährlich rund 3,1 Mio. € Erlösen aus 
Elternbeiträgen auszugehen.

Neben den Elternbeiträgen können zur Gegenfinanzierung weitere Mittel angesetzt werden, 
die im Haushalt für die Schulkindbetreuung geordnet sind und entsprechend umgesteuert 
werden:

Übersicht über die für das Ganztagskonzept 
erforderlichen Beträge

Derzeit im Haushalt 
geordnet unter

Benannte 
Beträge

- Mittel der HL für die Betreuten Grundschulen 
und Offenen Ganztag

243002.000.5318001
243002.000.5318002

450.000 €

- Mittel des Bildungsfonds für Schulnetzwerke 362003.000.5318001
362003.000.5318002

210.000 €

- Mittel des Bildungsfonds für 
Beitragsermäßigungen an Betreuten 
Grundschulen und dem Offenen Ganztag

362003.000.5318001
362003.000.5318002

1.000.000 €

- Mittel des Landes für den Offenen Ganztag 243002.000.4141000 200.000 €
- Hortmittel der HL für noch bestehende Horte 365001.000.5318001 1.250.000 €
- Hortmittel des Landes für noch bestehende 

Horte
365001.000.5318001 250.000 €

- Mittel für die Beitragsermäßigung in Horten 361001.000.5331001 230.000 €
3.590.000 €

Zusammenfassend stellen sich die finanziellen Auswirkungen wie folgt dar:
aktuelle Kinderzahl Realistische Steigerungserwartung

Betreute Kinder 3.500 4.000 4.500
Förderung der Angebote 6.932.500,00 7.780.000,00 8.627.500,00
Erlöse aus Elternbeiträgen 3.087.000,00 3.528.000,00 3.969.000,00
Umzusteuernde Mittel 3.590.000,00 3.590.000,00 3.590.000,00
Verbleibender Finanzierungsbedarf 255.500,00 662.000,00 1.068.500,00

Beginnend mit dem Schuljahr 2015/2016 soll das Modell schrittweise umgesetzt werden. Die 
Umsteuerung der bestehenden Angebote in das neue Modell löst für das Haushaltsjahr 2015 
keinen haushaltswirksamen Mehrbedarf aus.

4.2 Ganztag in der SEK I
Grundlage für die finanzielle Ausstattung in der SEK I ist ein Budget, dass anhand der 
Schülerzahlen der Klassenstufen 5 - 8 ermittelt wird. Für die 17 Regelschulen mit einer SEK I 
wird ein Budget von 290.000 € veranschlagt. Werden die Förderzentren miteinbezogen, sind 
weitere 15.000 € im Schuljahr anzusetzen.

Die umzusteuernde Förderung der Schulnetzwerke aus dem Bildungsfonds beträgt aktuell 
500.000,00 Euro. Hiervon werden künftig 210.000 € in das Modell Ganztag an Grundschule 
umgesteuert, so dass 290.000 € in den Ganztag in der SEK I fließen können.

11 von 18 in Zusammenstellung



Seite: 10/11

4.3 Vergleich der Kosten für die Betreuung nach diesem Modell vs. der Betreuung in 
Horten
Das Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes der Schulkindbetreuung gehört nach dem 
SGB VIII zu den Pflichtaufgaben der Hansestadt Lübeck.

Neben den fachlich inhaltlichen Vorteilen des Modells weist das Modell auch in finanzieller 
Hinsicht deutliche Vorteile gegenüber einer Betreuung in Horten aus. Der Finanzbedarf des 
örtlichen Jugendhilfeträger liegt bei diesem Modell bei etwa 25% einer Hortbetreuung. Die 
von den Eltern zu entrichtenden Beiträge bleiben bei der Hortbetreuung unberücksichtigt, da 
diese nicht dem örtlichen Jugendhilfeträger, sondern den (überwiegend) freien Trägern, 
zukommt.

 Die nachstehende Grafik veranschaulicht den erheblich geringeren Finanzbedarf.

Kostengegenüberstellung Ganztag an Grundschule - Hort

0,00

4.000.000,00

8.000.000,00

12.000.000,00

16.000.000,00

20.000.000,00

3500 Kinder 4000 Kinder 4500 Kinder

Ganztag an Grundschule
Hort

5. Räumliche Situation im Rahmen der schulischen Betreuungs- und 
Ganztagsangebote
Kinder benötigen im offenen Ganztag Räume, in denen sie sich sicher und geborgen fühlen, 
die verbindlich zur Verfügung stehen und das Empfinden von Wertschätzung erfahrbar 
machen lassen. Es muss Raum geben, um sich zurückziehen zu können, sich auszuruhen, 
in Ruhe lesen zu können und zu entspannen. Auch Räume für Bewegung, Spiele, 
Gruppenarbeit, Hausaufgabenbetreuung und Mittagessen werden gebraucht. 

Schulkinder in der Nachmittagsbetreuung sollen die Möglichkeit erhalten, Gemeinschaft zu 
erleben und darüber ihre persönlichen und sozialen Kompetenzen zu stärken. Der Raum als 
„dritter Pädagoge“ sollte genügend Gelegenheit zur spontanen Aktion und zum Toben, 
zugleich aber auch Hilfen zu Ordnung und Achtsamkeit bieten.

Um all diese Voraussetzungen erfüllen zu können, ist ein flexibles Raumkonzept notwendig. 
Schulräume können in Doppelnutzung am Nachmittag für den Ganztag zur Verfügung 
stehen, z.B. Klassenräume für Hausaufgabenbetreuung, Fachräume zum Musizieren, zum 
Kochen und Backen in Lehrküchen beispielsweise zur Weihnachtszeit.
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Parallel muss es auch Räume geben, die ohne großes „Stühle und Tische rücken“ 
unmittelbar zur Verfügung stehen. Hier kann „sperriges“ Spielzeug stehen bleiben, wie z.B. 
Kicker oder Puppenecken, Autorennbahnen oder gebastelte Landschaften, so dass nicht 
täglich auf- und abgebaut werden muss von den Kindern am Schulvormittag und –
nachmittag. Diese Räume können auch am Vormittag für die Differenzierung im 
Unterrichtsbetrieb genutzt werden, z. B. als Sofasitzecken zum Ausruhen, zum Bücherlesen 
oder auch für Kleingruppenarbeit.

Hier gilt es, ein Maß zu definieren, das von Schule zu Schule, von pädagogischem Konzept 
zu Konzept, variieren kann. Die gegebenen räumlichen Voraussetzungen in den Schulen 
sind so unterschiedlich, dass keine allgemein gültige Anzahl an gesonderten 
Ganztagsräumen je Schule festgeschrieben werden kann.

Die bislang häufig sehr starre Trennung in Vor – und Nachmittagsbereich muss aufgehoben 
werden. Das muss sich in einem flexiblen, schulkindgerechten Raumkonzept widerspiegeln. 
Die vorhandenen Ressourcen an den Schulstandorten müssen entsprechend kreativ 
gestaltet werden. Die ausschließliche Doppelnutzung vorhandener Klassenräume entspricht 
nicht dem pädagogischen Anspruch an eine kindgerechte Ganztagsbetreuung. 

6. Ausblick/ weiteres Vorgehen
An die Ganztagsschule werden vielfältige gesellschafts- und bildungspolitische Erwartungen 
gerichtet. Das vorliegende Konzept greift diese Anforderungen auf. Die Lübecker Strukturen 
werden zu einem stadtweiten Fördersystem mit einheitlichen qualitativen 
Rahmenbedingungen zusammengeführt. Die Bündelung aller Ressourcen trägt zur 
Qualitätssteigerung bei. Kooperationspartner aus dem Sozialraum werden verbindlich mit 
eingebunden.

Der Fachbereich Kultur und Bildung greift mit diesem Bericht die fachliche Diskussion zur 
Weiterentwicklung von Ganztagsschule auf. Die Umsetzung muss mit den beteiligten 
Akteuren von Schule, Kooperationspartnern und den Stiftungen des Bildungsfonds in 
nachfolgenden Schritt geschehen. Qualitätsentwicklung von Ganztag an Schule ist ein 
gemeinsamer Prozess.

Anlagen :

Senator/in Annette Borns
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Ministerium 

für Bildung und Kultur 
des Landes Schleswig-Holstein 

  
 
 
 
 III 208/Anja Kripke 

Tel. 0431/9882343 

 
   

 

Erlass 
Qualifikation von pädagogischen Fachkräften in Kind ertagesstätten 

nach § 2 KiTaVo 
 

 
I. Fachkräfte zur Leitung der Einrichtung oder Grup pe (Leitungskräfte) 
 
Leitungskräfte nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 KiTaVO müssen 

� staatlich anerkannte Sozialpädagoginnen oder Sozialpädagogen bzw. Absolven-

tinnen oder Absolventen des Studienganges „Soziale Arbeit“ mit staatlicher Aner-

kennung oder vergleichbarer Studiengänge anderer Bundesländer oder 

� staatlich anerkannte Erzieherinnen und Erzieher 

sein.  
 
Analog hierzu wird der B.A. oder M.A. des Studienganges „Erziehung und Bildung im 
Kindesalter“ oder vergleichbarer Studiengänge anderer Bundesländer anerkannt. 
 
Darüber hinaus können die Heimaufsichtsbehörden in Ausnahmefällen vergleichbare 
Qualifikationen nach § 2 Abs. 2 KiTaVO für die Leitung anerkennen. Dabei ist unter Be-
rücksichtigung des jeweiligen Werdeganges zunächst zu prüfen, ob die Qualifikation in-
haltlich und dem Umfang nach vergleichbar ist. Dies ist beispielsweise für folgende Aus-
bildungsgänge gegeben:   
 

� Staatlich anerkannte Diplompädagoginnen und Diplompädagogen sowie Diplom-

psychologinnen und Diplompsychologen bzw. den entsprechenden B.A. und M.A. 

in Pädagogik oder B.A./B.Sc. und B.A./M.Sc. in Psychologie mit Schwerpunktset-

zung im frühkindlichen Bereich; 

� Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftler mit elementar-

pädagogischer Schwerpunktsetzung; 

� Grund- und Hauptschullehrkräfte sowie Lehrkräfte an Sonderschulen mit Zweitem 

Staatsexamen; 

� Absolventen eines Studiums für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen sowie 

Förderzentren ohne Zweites Staatsexamen, soweit sie zusätzlich über eine min-
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destens eineinhalbjährigen berufliche Tätigkeit in einem frühpädagogischen Ar-

beitsbereich verfügen; 

� Kirchlich anerkannte Elementar-Erzieherinnen und -Erzieher im Elementarbereich 

(IBAF). 

 
Diese Aufzählung regelt die „vergleichbaren Qualifikationen“ nicht abschließend, soll 
aber als Maßstab bei der Ausnahmeerteilung herangezogen werden.  
 
Bei der Einzelfallprüfung kann zum Beispiel ausschlaggebend sein, ob in der Ausbildung 
überwiegend Studienmodule mit frühpädagogischen Inhalten belegt wurden oder dass 
eine Prüfung abgelegt und nicht nur eine Kursteilnahme bescheinigt wurde. Ebenso kön-
nen ergänzend zu der erworbenen Qualifikation auch Kriterien wie die Berufsausübung 
und die praktische Erfahrung in einem frühpädagogischen Arbeitsbereich herangezogen 
werden. 
 
Sofern die Heimaufsichtsbehörde die Vergleichbarkeit der Qualifikation feststellen konn-
te, entscheidet sie nach pflichtgemäßem Ermessen, ob eine Ausnahme nach § 2 Abs. 2 
KiTaVO getroffen werden soll. Dabei können weitere Aspekte wie beispielsweise die 
Bewerberlage berücksichtigt oder Nebenbestimmungen festgelegt werden (z.B. Aufla-
gen über zusätzliche Fortbildungen, Eignung nur als Gruppenleitung, nicht aber zur Lei-
tung der Einrichtung, Einsatz einer Lehrkraft nicht im U3-Bereich oder nur als Fachkraft 
im Hort usw.).  
 
 
II. Kräfte nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 KiTaVO: Weitere pä dagogisch ausgebildete Kräfte 
in der Gruppe (Zweitkräfte) 
 
Fachkräfte nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 KiTaVO Vorschrift müssen pädagogisch ausgebildet 
sein, jedoch wird der Personenkreis nicht abschließend aufgezählt; darüber hinaus kön-
nen die Heimaufsichtsbehörden bei vergleichbaren Qualifikationen Ausnahmen zulas-
sen.  
 
Nach Auffassung des MBK können folgende Qualifikationen als Zweitkraft tätig werden: 

� Kräfte mit einer Ausbildung nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 KiTaVO (siehe oben, Ziff. I); 

� Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger; 

� Sozialpädagogische Assistentinnen und Assistenten; 

� Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sowie Heilerziehungspflegerinnen und Hei-

lerziehungspfleger (soweit sie nicht über eine Basisausbildung nach Ziff. I oder 

eine Ausbildung zur Sozialpädagogischen Assistentin bzw. zum Sozialpädagogi-

schen Assistenten oder über eine vergleichbare Basisausbildung verfügen - in 

diesen Fällen ist auch ein Einsatz als Leitungskraft möglich); 

� Absolventinnen und Absolventen eines Studiums für das Lehramt an Grund- und 

Hauptschulen sowie Sonderschulen ohne Zweites Staatsexamen und ohne Praxis 

in einem frühpädagogischen Arbeitsbereich; 
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� Kirchlich anerkannte Erzieherassistentinnen und -assistenten, Kindergartenhelfe-

rinnen und -helfer (IBAF); 

� Kirchlich anerkannte Heimerzieherinnen und -erzieher (IBAF). 

 
Auch bei der Besetzung der Zweitkraft können die Heimaufsichtsbehörden in Ausnah-
mefällen weitere Qualifikationen nach § 2 Abs. 2 KiTaVO zulassen, soweit die Ausbil-
dung in Theorie und Praxis inhaltlich und dem Umfang nach vergleichbar ist, siehe Aus-
führungen zu I. Eine mehrjährige förderliche Tätigkeit in der Praxis allein reicht nicht aus, 
vielmehr müssen zusätzlich auch theoretische Pädagogik-Kenntnisse nachgewiesen 
werden. Diese können in anderen pädagogischen Ausbildungsgängen oder Seminaren, 
durch eine Nichtschüler-Prüfung oder in einschlägigen Qualifizierungsmaßnahmen er-
langt werden.  
 
Kräfte, die über keine entsprechende pädagogische Ausbildung verfügen oder diese 
noch nicht abgeschlossen haben, können nur als zusätzliche Kräfte außerhalb der per-
sonellen Mindestanforderungen in den KiTas eingesetzt (§ 15 Abs. 3 KiTaG) beschäftigt 
werden. 
 
Frühere Erlasse des MBK, die die Qualifikation im Sinne von § 2 KiTaVO regeln, werden 
- mit Ausnahme des Erlasses vom 23.02.1996 - aufgehoben. 
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Kursdaten und -informationen 
 

Die Weiterbildung umfasst insgesamt  120 UE (á 45 Min.) 

zuzüglich 8 UE Abschlusskolloquium. 

 
02.11.2017 – 09.06.2018 

Donnerstags von 17.15 – 20.30 Uhr inkl. 15 Min. Pause 

u. Samstag, den 02.12.2017, 28.04.2018 und  

09.06.2018, von 09:30 – 17:00 Uhr inkl. 90 Min. Pause.. 

In den Schulferien findet kein Unterricht statt. 

 
Teilnahmevoraussetzungen : 
Hauptschulabschluss oder eine abgeschlossene Berufs-

ausbildung. Erfahrungen in (sozial-)pädagogischen Ar-

beitsfeldern. 

 

Unterrichtsort: 
Dr. Julius-Leber-Str. 26 - 30 im 3. Stock 

 

Kosten:   
1.000,- € zuzgl. 250,- € Prüfungs- und Zertifikatsgebühr  

BQL: Berufsausbildungs- und 
Qualifizierungsagentur Lübeck 
 

Die Berufsausbildungs-  und Qualifizierungsagentur  

Lübeck GmbH (BQL) befähigt Menschen durch Bil-

dungs- und  Qualifizierungsmaßnahmen zum (Wieder-) 

Eintritt in das Berufsleben und zur gesellschaftlichen 

Teilhabe. 

Als ein gemeinnütziges Bildungsunternehmen stellt sich 

die BQL GmbH kreativ und innovativ den aktuellen und 

zukünftigen Herausforderungen des Bildungs- und 

Arbeitsmarktes.  

Die Vorwerker Diakonie und die Hansestadt Lübeck 

gründeten  2004  die  BQL GmbH und  sind zu je 50% 

Gesellschafter. 

Die BQL GmbH ist ein zertifizierter Bildungsträger nach 

AZAV und DIN EN ISO 9001-2008. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an 

unseren Bereich „Leben und Arbeiten mit Kindern“. Ihre 

Ansprechpartnerinnen vor Ort sind:   

Bettina Durt und Jasmin Minke  

 

Wir senden Ihnen gerne die Anmeldeunterlagen zu! 

 

Eine Förderung durch die Bildungsprämie i.H.v. 500,- € 

ist möglich, bitte sprechen Sie uns vor der Anmeldung 

an! www.bildungspraemie.info 

 

 

Die Bildungsprämie wird aus Mitteln des Bundesministe-

riums für Bildung und Forschung und aus dem Europäi-

schen Sozialfonds der Europäischen Union gefördert. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BQL GmbH - 
Zentrale 
 

Geniner Straße 167 

23560  Lübeck 
 
 
Tel.: 0451 /  30 500 -100 

Fax: 0451 /  30 500 -101 
 
 
info@bq-luebeck.de 

www.bql-gmbh.de 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BERUFSBEGLEITENDE  
WEITERBILDUNG 2017/2018 

Bereich  

Leben und Arbei-

ten mit Kindern 
 

Dr.-Julius-Leber-Str. 26 - 30 

23552  Lübeck 

 

Tel.: 0451 /  30 500 -333 

Fax: 0451 /  30 500 - 380 

schulkindbetreuung@ 
bq-luebeck.de 

 

Sprechzeiten vor Ort: 

Mo 10.00 – 12.00 Uhr 

 

 

FACHKRAFT FÜR  

SCHULKINDBETREUUNG 
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Schulkindbetreuung 
 

Sie arbeiten mit Kindern an Offenen Ganztags-

schulen, in der Betreuten Grundschule, im Hort 

oder mit Schulkindern in der Kindertagespflege 

oder möchten dies zukünftig tun? 

 

Schule verändert sich – Ganztag wird zum integra-

len Bestandteil von Schule, die damit nicht mehr 

nur  Lernort sondern ein LEBENSORT für Kinder 

wird.  

 

Mit „Ganztag an Schule“ wurde u.a. in Lübeck ein 

Konzept vorgelegt, das einheitliche Qualitätsstan-

dards und Rahmenbedingungen für alle Lübecker 

Schulstandorte vorschlägt.  

 

Dies verlangt gut ausge-

bildete, kompetente Mit-

arbeiter_innen, die in 

ihrer Arbeit  vielfältige 

BETREUUNGS-, ERZIE-

HUNGS- UND BILDUNGS-

AUFGABEN übernehmen, z.B. die Kinder beim 

Mittagessen begleiten, bei den Hausaufgaben 

unterstützen, sie individuell fördern, Freizeitange-

bote machen, Konflikte schlichten, Beistand bei 

Sorgen und Nöten leisten, aber auch Gespräche 

mit Eltern führen, Absprachen mit Lehrkräften 

treffen und vieles mehr.  

In dieser Weiterbildung erwerben Sie praxis-

orientiertes Wissen und Handwerkszeug für die 

tägliche Arbeit.   

 

 

 

 Inhalte 
 

 Allgemeine und 
rechtliche Grundla-
gen der Schulkindbe-
treuung / Rahmen-
bedingungen  
 
 

 Besonderheiten von Schulkindern / Entwick-
lungspsychologie / Grundlagen der Pädago-
gik/ Beziehungsaufbau / Übergänge begleiten 
 
 

 Zielgruppenspezifische Grundlagen: Ge-
schlechtsspezifik, Mobbing, Migrationshin-
tergrund, Umgang mit Aggressionen und Ge-
walt, Inklusion / Kindeswohl / Prävention von 
sexuellem Missbrauch 
 
 

 Individuelle Förderung von Kindern in der 
Gruppe / Gesprächstechniken / Konfliktbe-
wältigung / Schwierige Situationen 
 
 

 Bildungsthemen / Arbeitstechniken/ Haus-
aufgabenbetreuung / Vorlesen  und Bücher / 
Umgebungs- und Raumgestaltung 
 
 

 Ressourcenorientierte Zusammenarbeit im 
Schulsystem und mit den Eltern / Vernetzung 
und Kooperation / Sozialräumliche Einbin-
dung / Außerschulische Partner 
 
 

 Praxisangebote: Theaterpädagogik , Ent-
spannungstechniken, Sport- und Bewegungs-
spiele, Kooperative Spiele und Erlebnispäda-
gogik   
 

Methoden 
 

Basierend auf einem GANZHEITLICHEN ANSATZ 

werden theoretische und praktische Inhalte ver-

mittelt. Dabei kommen unterschiedliche Do-

zent_innen zum Einsatz. 

Neben fachlichen Inputs, Einzel- und Gruppen-

arbeit sowie praktischen Übungen, sind der Erfah-

rungsaustausch und die SELBSTREFLEXION wichti-

ge Bestandteile der Weiterbildung.  

Im Sinne des selbstbestimmten Lernens arbeiten 

die Teilnehmenden zwischen den Terminen an 

einem PRAXISORIENTIERTEN PROJEKT  oder erstel-

len ein Referat zu speziellen Fragestellungen in der 

Schulkindbetreuung.  

 

 

 

 

Prüfung und Abschluss 
 

Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten Sie unser 

Zertifikat: 

Fachkraft für Schulkindbetreuung 

Voraussetzungen für den Zertifikatsabschluss: 

 Regelmäßige Teilnahme (mind. 90%) 

 Entwicklung eines Projekts / Erstellung eines 
Referats unter Einhaltung der Vorgaben 

 Präsentation des Projekts / des Referats beim 
Abschlusskolloquium 

 

Stand: Januar  2017 – Änderungen vorbehalten 

PERSPEKTIVEN  

ENTWICKELN 

ERFOLGE  
MÖGLICH MACHEN 
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